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Stadt Altdorf b. Nürnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 Altdorf, 13.06.2024 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
 
Am Donnerstag, den 20.06.2024, Beginn: 18:30 Uhr, findet die 52. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Altdorf im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Bürgerfragestunde 
  
2. Genehmigung des Protokolls der 51. Stadtratssitzung vom 16.05.2024 
  
3. Aktuelles aus dem Rathaus 
  
4. Neuerlass der Satzung über die 1. Änderung des förmlich festgesetzten 

Sanierungsgebiets "Altstadt Altdorf"; Satzungsbeschluss 
  
5. Sportquartier Altdorf Ost 
  
6. Vollzug der Baugesetze; 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.43 "An der 

Nürnberger Straße" - Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 

  
7. Vollzug der Baugesetze; 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 "An der 

Nürnberger Straße" - Satzungsbeschluss 
  
8. Fortschreibung des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts Zukunftsregion 

Schwarzachtalplus 
  
9. Genehmigter Zuschussantrag vom Obst- und Gartenbauverein 
  
10. Kapitaleinlage bei der Versorgungsgesellschaft Altdorf mbH 
  
 
 
 
 
 
 
Martin Tabor  
Erster Bürgermeister                                    In Aushang:  vom  13.06.2024 bis  20.06.2024 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0029/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 24.05.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Bürgerfragestunde 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Gem. § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 07.05.2020 findet vor Eröffnung 
der Sitzung eine Bürgerfragestunde statt. 
 
Dabei erhalten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Fragen an die Sitzungsleitung zu 
stellen. 
 
 

TOP Ö  1TOP Ö  1
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0030/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 24.05.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Genehmigung des Protokolls der 51. Stadtratssitzung vom 16.05.2024 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates ist grundsätzlich zu Beginn der 
Sitzung die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung zu genehmigen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Inhalt und genehmigt das Protokoll der 51. Stadtratssitzung vom 
16.05.2024. 
 
 

TOP Ö  2TOP Ö  2

4



  Seite 1 von 1 

Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0031/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 24.05.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Aktuelles aus dem Rathaus 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Erster Bürgermeister Martin Tabor wird jeweils zu Beginn der Stadtratssitzungen über aktuelle 
Themen aus dem Rathaus berichten. 
 
 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: SBA/0100/2023/1 
 

Federführung: Stadtbauamt Datum: 12.06.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Neuerlass der Satzung über die 1. Änderung des förmlich festgesetzten 
Sanierungsgebiets "Altstadt Altdorf"; Satzungsbeschluss 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Mit Beschluss vom 28.09.2023 hat der Stadtrat die Satzung über die 1. Änderung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets gebilligt. 
 
Nach Mitteilung der Regierung von Mittelfranken ist in den Satzungstext die Geltungsdauer von 
15 Jahren nach BauGB formal noch aufzunehmen. Sie gilt insoweit vom 20.06.2024 
(Satzungsbeschluss) bis 19.06.2039 und tritt danach außer Kraft, sofern die Gültigkeit nicht 
verlängert wird.  
 
Die Satzung wurde entsprechend um den Passus ergänzt und ist heute erneut zu erlassen.  
Der Satzungstext steht samt Anlage im Ratsinfosystem den Stadträten zur Einsichtnahme zur 
Verfügung.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und erlässt die geänderte Satzung über die 1. 
Änderung des förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets „Altstadt Altdorf“ vom 20.06.2024.  
Die Satzung ist gem. Geschäftsordnung entsprechend auszufertigen und bekannt zu geben.  
 
Die Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses. Sie besteht aus dem Satzungstext und einem 
Planblatt.  
 
 
 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0040/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 13.06.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Sportquartier Altdorf Ost 
____________________________________________________________________________ 
 
 
In der letzten Mitgliederversammlung des TV 1881 Altdorf e.V. wurde über einen evtl. neuen 
möglichen Standort für das Vereinsgelände beraten.  
 
Es wird die Stadtverwaltung und der Stadtrat darum gebeten, den Verein bei der Überprüfung 
von Entwicklungspotentialen zu unterstützen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
(Ein Beschluss ist in der Sitzung zu erarbeiten.) 
 
 
 
 
 
 
 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: SBA/0049/2024 
 

Federführung: Stadtbauamt Datum: 16.05.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Vollzug der Baugesetze; 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.43 "An der 
Nürnberger Straße" - Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
____________________________________________________________________________ 
 
 
In der Sitzung des Stadtrates vom 29.02.2024 wurde die Einleitung für die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“, im Verfahren nach § 13a BauGB 
beschlossen. Auf die Sitzungsunterlagen dieser Sitzung wird hingewiesen und Bezug 
genommen. 
 
Die förmliche Beteiligung wurde im Zeitraum vom 28.03.2024 – 03.05.2024 durchgeführt.  
 
In der beigefügten Zusammenstellung (siehe Anlage" sind die Stellungnahmen der 
Behörden/T.ö.B. mit der vorgeschlagenen Abwägung und dem Beschlussvorschlag aufgeführt. 
Auf diese Tabelle wird Bezug genommen und verwiesen. 
 
Seitens der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Beteiligung keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden von folgenden Behörden und Personen 
Stellungnahmen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ 
eingebracht: 
 

1. Markt Feucht 
2. Verwaltungsgemeinschaft Henfenfeld 
3. Landratsamt Nürnberger Land 
4. Regierung von Mittelfranken 
5. Planungsverband Region Nürnberg 
6. Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern- 
7. Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern, Außenstelle Fürth 
8. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
9. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
10. Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken 
11. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg 
12. Staatliches Bauamt Nürnberg 
13. N-ERGIE Netz GmbH 
14. PLEDOC Netzauskunft 
15. Immobilien Freistaat Bayern 
16. Bundesamt für Infrastruktur Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

TOP Ö  6TOP Ö  6
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17. Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 
18. Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg 
19. Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Nürnberg 
20. Kreisheimatpfleger Archäologie Nürnberger Land 

 
Beschlussvorschläge: 
 
Beschluss 1 Markt Feucht 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Marktes Feucht wird zur Kenntnis genommen, es ergibt 
sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 2 Verwaltungsgemeinschaft Henfenfels 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der Verwaltungsgemeinschaft Henfenfeld wird zur Kenntnis 
genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschuss 3 Landratsamt Nürnberger Land 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme Landratsamts Nürnberger Land wird zur Kenntnis genommen 
und wie folgt behandelt: 
 
Bauplanungsrecht 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Bodenschutz 
Die Zitierung der nun einschlägigen Paragrafen wird redaktionell korrigiert, weitere 
Veranlassungen ergeben sich nicht. 
 
Wasserrecht 
Die Hinweise der Abteilung Wasserrecht werden zur Kenntnis genommen. Sie sind bei der 
konkreten Vorhabenplanungen zu beachten. Es ergeben sich für das Bauleitplanverfahren 
keine weiteren Veranlassungen. 
 
Immissionsschutz 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Naturschutz 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Insgesamt wird die Stellungnahme des Landratsamtes Nürnberger Land zur Kenntnis 
genommen, es ergeben sich, abgesehen von der redaktionellen Korrektur des 
Normungsverweises keine weiteren Veranlassungen. 
 
Beschluss 4 Regierung von Mittelfranken 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken wird zur Kenntnis 
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genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 5 Planungsverband Region Nürnberg 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Planungsverbands Region Nürnberg wird zur Kenntnis 
genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 6 Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern- 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern- wird 
zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 7 Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, Außenstelle 
Fürth 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung 
Nordbayern, Außenstelle Fürth wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auswirkungen auf die Verkehrsbelastungen sind nach allgemeinem Verständnis aus der 
vorliegenden geringen Änderung nicht in relevantem Umfang zu erwarten. Eine konkrete 
Nachweisführung kann ggf. im Zuge der konkreten Vorhabenplanung im Zweifelsfall noch 
erfolgen. 
 
Die Hinweise zum Schallschutz werden zur Kenntnis genommen. Auch hier sind allerdings 
keine relevanten Veränderungen gegenüber der bisher bereits bestehenden Situation gegen. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung ergeben sich aus der Stellungnahme daher keine 
Veranlassungen. 
 
Beschluss 8 Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg wird zur Kenntnis 
genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 9 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Nürnberg wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 10 Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
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Die eingegangene Stellungnahme des Amts für ländliche Entwicklung Mittelfranken wird zur 
Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 11 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg i. Bay. 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-
Weißenburg i. Bay wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 12 Staatliches Bauamt Nürnberg 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Nürnberg wird zur Kenntnis 
genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 13 N-ERGIE Netz GmbH 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der N-ERGIE Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen, es 
ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 14 PLEDOC Netzauskunft 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im Rah-
men der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürn-
berger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der PLEDOC Netzauskunft wird zur Kenntnis genommen, es 
ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 15 Immobilien Freistaat Bayern 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im Rah-
men der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürn-
berger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der Immobilien Freistaat Bayern wird zur Kenntnis 
genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
 
Beschluss 16 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine 
Veranlassung. 
 
Beschluss 17 Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
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Die eingegangene Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für 
Mittelfranken wird zur Kenntnis genommen. 
 
Immissionskonflikte wurden bereits bei der Aufstellung des Ur-Bebauungsplans behandelt und 
die Ergebnisse als Festsetzungen in der Planung berücksichtigt. Diese Festsetzungen wurden 
in die Planänderung übernommen. Somit ist weiterhin von einer ausgewogenen 
Berücksichtigung des Immissionsschutzes auszugehen. 
 
Aus der Stellungnahme ergibt sich keine Veranlassung. 
 
Beschluss 18 Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg wird zur Kenntnis 
genommen und wie folgt behandelt: 
 
Auswirkungen auf die Verkehrsbelastungen sind nach allgemeinem Verständnis aus der 
vorliegenden geringen Änderung nicht in relevantem Umfang zu erwarten. Eine konkrete 
Nachweisführung kann ggf. im Zuge der konkreten Vorhabenplanung im Zweifelsfall noch 
erfolgen- 
 
Die vom Einwendungsgeber benannten Fachstellen wurden im Verfahren separat beteiligt und 
um eine eigene Stellungnahme gebeten. 
 
Aus der vorliegenden Stellungnahme ergibt sich somit keine weitere Veranlassung. 
 
Beschluss 19 Bayerischer Bauernverband 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbands wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Auswirkungen auf die Erschließung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen sind während 
der Baumaßnahmen aufgrund des bereits bestehenden Straßennetzes nicht zu erwarten. 
Gleiches gilt aufgrund der bereits erstellten Erschließung auch für Drainagen, Vorfluter, 
Flurwege etc. 
Die Beachtung der Randabstände von Be-pflanzungen gem. AG BGB obliegt den konkreten 
Vorhabenträgern. 
 
Es ergibt sich keine Veranlassung.  
 
Beschluss 20 Kreisheimatpfleger Archäologie Nürnberger Land 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und von der eingegangenen Stellungnahme im 
Rahmen der förmlichen Beteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der 
Nürnberger Straße“ 
 
Die eingegangene Stellungnahme des Kreisheimatpflegers Archäologie Nürnberger Land wird 
zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. 
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Stadt Altdorf bei Nürnberg    Seite: 1 von 14 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes B43 „An der Nürnberger Straße“ mit Integriertem Grünordnungsplan  
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

Eingegangene Stellungnahmen im Zeitraum vom 28.03.2024 – 03.05.2024 sowie Abwägung 
 

Nr. Antragsteller Anträge und Anregungen 

(Zusammenfassung) 

Stellungnahme des Planers und  

der Verwaltung 

Stadtratsbeschluss Beschluss 

 

Stellungnahmen der Gemeinden, Märkte und Städte 

 

1. 
 

Markt Feucht 
vom 18.04.2024 

 
Wir bedanken uns für die Beteiligung an o.g. Ver-
fahren. Gegen die 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. B43 „An der Nürnberger Straße“ der 
Stadt Altdorf werden von Seiten des Marktes 
Feucht keine Einwände erhoben. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 
 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

 

 
 

 

 

2. 
 

Verwaltungsgemeinschaft  
Henfenfeld 
vom 02.05.2024 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
an der Bauleitplanung (§ 4 BauGB) 
 
 
Bebauungsplan B43 "An der Nürnberger Straße'' 
1.Tektur 
Für das Gebiet an der Nürnberger Straße mit 
Grünordnungsplan 
 
2. Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Keine Äußerung 
 
2.4 ' Einwendungen mit rechtlicher Verbindlich-
keit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regel-, fall in der Abwägung nicht überwun-
den werden können (z.B. Landschafts- oder 
Wasserschutz-1 Gebietsverordnungen) 
 
x Einwendungen  Keine 
 
 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

 

 
 

 

Stellungnahmen der Behörden: 

 

3. 
 

Landratsamt 
Nürnberger Land 
vom 24.04.2024 

 

Es wurde uns die 1. Änderung des Bebauungs-
planes B43 „An der Nürnberger Straße“ mit inte-
griertem Grünordnungsplan der Stadt Altdorf zur 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und wie folgt behandelt: 
 

 

 
 

 

TOP Ö  6TOP Ö  6
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Stellungnahme des Planers und  

der Verwaltung 

Stadtratsbeschluss Beschluss 

 

Stellungnahme gern. § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
legt. 
Wir äußern uns wie folgt: 
 
Bauplanungsrecht 
 
Die Stadt Altdorf beabsichtigt, den rechtskräfti-
gen Bebauungsplan Nr. 43 zu ändern und eine 
Teilfläche von Sonderbaufläche Hotel in Gewer-
beflächen zu ändern. 
 
Der FNP wird parallel angepasst. 
 
Es bestehen keine Einwände oder Anmerkun-
gen. 
 
Bodenschutz 
 
Im Planbereich sind keine Flurstücke im Altlas-
tenkataster oder ABuDIS aufgeführt. Es liegen 
keine Informationen über schädliche Bodenver-
änderungen im Sinne § 2 Abs. 3 oder Altlasten 
nach § 2 Abs. 5 BBodSchG vor. 
 
Die Änderung im Bebauungsplan hat keine un-
mittelbaren Auswirkungen auf bodenschutzfach-
liche Belange. In der Begründung zur Änderung 
wird unter Punkt 5.7 aufgeführt, dass auf § 12 der 
BBodSchV zum Umgang mit Boden hingewiesen 
wird. Seit der Einführung der neuen BBodSchV 
zum 01.08.2023 sind die entsprechenden Para-
graphen zu den allgemeinen Anforderungen an 
das Auf- oder Einbringen von Materialien auf 
oder in den Boden die §§ 6 -8. Keine weiteren 
Hinweise oder Einwände. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genom-
men, es ergibt sich keine Veranlassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zitierung der nun einschlägigen Para-
graphen wird redaktionell korrigiert, weitere 
Veranlassungen ergeben sich nicht. 
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Stadtratsbeschluss Beschluss 

 

Wasserrecht 
 
Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von 
Wasserschutz- und Überschwemmungsgebie-
ten, sowie außerhalb des 60 m Bereiches von 
Gewässern. 
 
Hinweise: 
 
1. Die geothermische Nutzung von Erdwärme ist 
mit dem Landratsamt Nürnberger Land, Sachbe-
reich Wasserrecht und Bodenschutz abzuspre-
chen. Erforderliche Genehmigungen sind vor 
Baubeginn zu beantragen. 

 
2. Grundstücksentwässerungsanlagen haben 
den a. a. R. d. T. zu entsprechen. 
 
3. Die im Plangebiet noch zu erstellende Ge-
bäude sind ordnungsgemäß an die kommunalen 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen anzuschlie-
ßen. Die kommunale Entwässerungssatzung ist 
hierbei zu beachten. 
 
4. Die Behandlung von Schmutzwasser (gewerb-
liches Abwasser) aus Fahrzeugwaschanlagen, 
der Reinigung von ölverschmutzten Teilen oder 
aus anderer Herkunft z.B. Tankstellenabfüllpunk-
ten muss über zugelassene Abwasserbehand-
lungsanlagen (z.B. Koaleszenzabscheider) erfol-
gen. Das gereinigte Schmutzwasser ist der Klär-
anlage zuzuführen. Eine Versickerung von mine-
ralölhaltigen Abwässern ist nicht zulässig. 
 
5. Für die erlaubnisfreie Versickerung von Nie-
derschlagswasser ist die Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung (NWFreiV) und die dazu 
ergangenen Regeln der Technik (TRENGW bzw. 
TRENOG) zu beachten. Sollte die NWFreiV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise der Abteilung Wasserrecht 
werden zur Kenntnis genommen. Sie sind 
bei der konkreten Vorhabenplanungen zu 
beachten. Es ergeben sich für das Bauleit-
planverfahren keine weiteren Veranlassun-
gen.  
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keine Anwendung finden, ist eine gesonderte 
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 
6. Niederschlagswasser von Flächen, auf denen 
regelmäßig wassergefährdende Stoffe gelagert, 
abgelagert, abgefüllt oder umgeschlagen werden 
(ausgenommen sind hierbei Flächen für den aus-
schließlichen Umgang mit Kleingebinden bis 20 
Liter Rauminhalt), muss grundsätzlich einer Klär-
anlage zugeführt werden. 
 
7. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen ist die Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (Anlagenverordnung - AwSV), die 
Technische Regel wassergefährdender Stoffe 
(TRwS), die a. a. R. d. T. (allgemein anerkannten 
Regeln der Technik) sowie die Bestimmungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu beach-
ten. 
 
Immissionsschutz 
 
Mit den geplanten Festsetzungen zum Immissi-
onsschutz besteht immissionsschutzrechtlich 
Einverständnis. Die entsprechenden Festsetzun-
gen sind in das Planblatt aufzunehmen. o. E. 
 
Naturschutz 
 
Bei der geplanten Änderung der Festlegung 
„Sondergebiet“ zu „Gewerbefläche“ des Bebau-
ungsplans sind keine naturschutzfachlichen Be-
lange betroffen. 
 
Unsere Stellungnahme soll Ihnen als Information 
und Sammlung des Abwägungsmaterials dienen. 
Wir weisen diesbezüglich auf Folgendes hin: Das 
Landratsamt ist für mehrere wahrzunehmende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genom-
men, es ergibt sich keine Veranlassung 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genom-
men, es ergibt sich keine Veranlassung 
 
 
 
 
 
Insgesamt wird die Stellungnahme des 
Landratsamtes Nürnberger Land zur 
Kenntnis genommen, es ergeben sich, ab-
gesehen von der redaktionellen Korrektur 
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öffentliche Belange zuständig (Behörde mit Bün-
delungs- und Koordinierungsfunktion). Das heißt, 
diese Stellungnahme beinhaltet die aus Sicht des 
Landratsamtes einzelnen abwägungsrelevanten 
Belange. Eine Vorabwägung innerhalb des Land-
ratsamtes ist im Hinblick auf die gesetzliche 
Kompetenzzuweisung nicht erfolgt. Die Abwä-
gung der öffentlichen Belange ist -als Kernstück 
der gemeindlichen Planungshoheit- zugleich 
eine zentrale Verpflichtung der Gemeinde, die ihr 
niemand abnehmen kann bzw. darf. 
 

des Normungsverweises keine weiteren 
Veranlassungen. 

 
4. 

 
Regierung von  
Mittelfranken 
vom 02.05.2024 

 
Die Regierung von Mittelfranken nimmt als hö-
here Landesplanungsbehörde anhand der von 
ihr in dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertre-
tenden überörtlich raumbedeutsamen Belange 
der Raumordnung und Landesplanung zu o.g. 
Bebauungsplanänderung wie folgt Stellung: 
 
Im Rahmen der 1. Änderung (im Verfahren nach 
§ 13a BauGB) soll der zunächst als Sondergebiet 
für ein Hotel ausgewiesene Geltungsbereich (ca. 
0,66 ha) nun als Gewerbegebiet ausgewiesen 
werden. 
 
Den vorgesehenen Änderungen des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes stehen Belange der 
Raumordnung und Landesplanung nicht entge-
gen. Einwendungen aus landesplanerischer 
Sicht werden daher nicht erhoben. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

 
 

 
 

 
5. 

 
Planungsverband 
Region Nürnberg 
vom 02.05.2024 

 
Es wurde festgestellt, dass das o. g. Vorhaben 
der Stadt Altdorf als Planungsvorhaben nicht 
überörtlich bedeutsam ist. 
 
Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht 
erforderlich. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 
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6. 

 
Regierung von  
Oberfranken 
– Bergamt Nordbayern – 
vom 23.04.2024 

 
Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden 
durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der Regie-
rung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern-
wahrzunehmenden Aufgaben berührt. 
 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

  

 
7. 

 
Die Autobahn GmbH des 
Bundes 
Niederlassung 
Nordbayern 
Außenstelle Fürth 
vom 03.04.2024 

 
Belange des Baulastträgers für Bundesautobah-
nen werden nicht betroffen. Das Plangebiet liegt 
aus Sicht des Straßenbaulastträgers mehrere Ki-
lometer von der Bundesautobahn A3 entfernt. 
 
Durch den Bau, das Bestehen sowie die Nutzung 
und Unterhaltung des Bauvorhabens darf die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht be-
einträchtigt werden. Sofern größere Logistikun-
ternehmen angesiedelt werden, muß daher die 
Verkehrsauslastung überprüft werden. 
 
 
Auf die vom Verkehr auf der BAB A3 ausgehen-
den und auf das Planungsgebiet evtl, einwirken-
den Emissionen wird hingewiesen. Eine Abhilfe 
kann vom Straßenbaulastträger nicht eingefor-
dert werden. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Auswirkungen auf die Verkehrsbelastun-
gen sind nach allgemeinem Verständnis 
aus der vorliegenden geringen Änderung 
nicht in relevantem Umfang zu erwarten. 
Eine konkrete Nachweisführung kann ggf. 
im Zuge der konkreten Vorhabenplanung 
im Zweifelsfall noch erfolgen 
 
Die Hinweise zum Schallschutz werden zur 
Kenntnis genommen. Auch hier sind aller-
dings keine relevanten Veränderungen ge-
genüber der bisher bereits bestehenden 
Situation gegen. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung ergeben 
sich aus der Stellungnahme daher keine 
Veranlassungen.  
 

  

 
8. 

 
Wasserwirtschaftsamt 
Nürnberg 
vom 22.04.2024 

 
2. Träger öffentlicher Belange 
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Postfach 
90041 Nürnberg, Tel. 0911/23609-220 
 
2.1 keine Äußerung 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 
 
 

  

18



Stadt Altdorf bei Nürnberg    Seite: 7 von 14 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes B43 „An der Nürnberger Straße“ mit Integriertem Grünordnungsplan  
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

Eingegangene Stellungnahmen im Zeitraum vom 28.03.2024 – 03.05.2024 sowie Abwägung 
 

Nr. Antragsteller Anträge und Anregungen 

(Zusammenfassung) 

Stellungnahme des Planers und  

der Verwaltung 

Stadtratsbeschluss Beschluss 

 

 
9. 

 
Amt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermes-
sung Nürnberg 
vom 22.04.2024 

 
Seitens des Amtes für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung Nürnberg besteht mit der Pla-
nung Einvernehmen der oben genannten Vorha-
ben. Ich bitte jedoch um Mitteilung der Rechts-
kraft der oben genannten Vorhaben und der In-
ternetadressen für Plan, Legende und textliche 
Festsetzungen, um die Daten im Portal „Bauleit-
planung Bayern“ zu aktualisieren bzw. einzustel-
len. 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 
 

  

 
10. 

 
Amt für Ländliche Ent-
wicklung Mittelfranken 
vom 08.04.2024 

 
Aus der Sicht der Ländlichen Entwicklung beste-
hen gegen die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes B43 „An der Nürnberger Straße“ mit inte-
griertem Grünordnungsplan der Stadt Altdorf bei 
Nürnberg keine fachlichen Bedenken. 
 
Im Planungsraum ist derzeit ein Verfahren nach 
dem Flurbereinigungsgesetz weder geplant noch 
anhängig. 
Eine weitere Beteiligung des Amtes für Ländliche 
Entwicklung Mittelfranken am o.a. Verfahren ist, 
soweit sich keine Änderungen im flächenmäßi-
gen Umfang des Planungsgebietes ergeben, 
nicht erforderlich. Auf die Mitteilung des Ergeb-
nisses der Würdigung dieser Stellungnahme wird 
verzichtet. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

  

 
11. 

 
Amt für Ernährung,  
Landwirtschaft und  
Forsten  
Roth-Weißenburg i. Bay., 
vom 30.04.2024 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an 
der Bauleitplanung (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 
1. Stadt Altdorf 
   Bebauungsplan „An der Nürnberger Straße“,  
   BBP Nr. 43  
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 
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2. Träger öffentlicher Belange 
     AELF Roth-Weißenburg i. Bay. 

Johann-Strauß-Straße 1  
91154 Roth 

 
2.1 Keine Einwände  
 
2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maß-
nahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands 
Keine 
 

 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Emp-
fehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, je-
weils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Stellungnahme Bereich Landwirtschaft, Meier, 
LAR:  
 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche 
Keine. 
 
Erreichbarkeit von Nutzflächen und Hofstel-
len 
Die Erreichbarkeit von Hofstellen wird nicht be-
einträchtigt. 
 
Raumansprüche der Betriebe im bebauten 
und unbebauten Bereich 
Keine. 
 
Bewirtschaftung von Nutzflächen 
Keine Einwände. 
 
Widmung des Gebietes 
Keine Einwände. 
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Eingriffsausgleich 
Durch die Änderung wird kein zusätzlicher Aus-
gleich erforderlich. 

 
Stellungnahme Bereich Forsten, Treffer, FD: 
 
Forstliche Belange sind nicht berührt. 
 

 
12. 

 
Staatliches Bauamt 
Nürnberg 
vom 29.04.2024 

 
Seitens des Staatlichen Bauamtes Nürnberg be-
stehen gegen die vorgelegte Änderung bzw. Auf-
stellung des Bebauungsplanes keine Einwen-
dungen. 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen, es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

 
 

 
 

Stellungnahmen der Versorger: 

 
13. 

 
N-ERGIE Netz GmbH 
Vom 12.04.2024 

 
Nach Einsicht der Planunterlagen haben wir fest-
gestellt, dass im instruierten Maßnahmenbereich 
keine Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH sowie 
keine von uns betreuten Anlagen vorhanden oder 
geplant sind. 
 
Es bestehen aus unserer Sicht keine Anregun-
gen und Bedenken. 
 
Vor Ort können sich weitere im Eigentum Dritter 
stehende Anlagen befinden, für die wir nicht zu-
ständig sind. Über diese können wir keine Aus-
kunft geben. Hierfür ist der jeweilige Anlagenbe-
treiber zuständig. 
 
Für Ihre Anfrage bedanken wir uns 
 
Netzerneuerungen oder Neuverlegungen sind 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. 
 
Für eine umfassende Beratung und Ausarbeitung 
eines Erschließungs- und Versorgungskonzep-
tes ggfs. auch inklusive einer Wirtschaftlichkeits-
analyse für ein Nah- und Fernwärmenetz stehen 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 
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wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten finden Sie 
auf unserer Internetseite www.n-erqie-netz.de. 

 
14. 

 
PLEDOC Netzauskunft 
Vom 05.04.2024 

 
Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und 
teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufge-
führten Eigentümer bzw. Betreiber von der ge-
planten Maßnahme nicht betroffen werden: 
 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgbiet 
  Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft   
  mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesell   
  schaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesell 
  schaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP),  
  Essen 
 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort dar-
gestellte Leitungsverläufe dienen nur zur gro-
ben Übersicht. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich keine Veranlas-
sung.  
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Stellungnahmen sonstige Träger öffentlicher Belange: 

 
15. 

 
Immobilien Freistaat  
Bayern 
vom 04.04.2024 

 
Die Immobilien Freistaat Bayern macht zu den 
oben genannten Verfahren weder Anregungen 
noch Einwendungen geltend. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

  

 
16. 

 
Bundesamt für 
Infrastruktur, 
Umweltschutz und  
Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
vom 08.04.2024 
 

 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht 
beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angege-
benen Vorhaben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 

  

 
17. 

 
Industrie- und Handels-
kammer Nürnberg 
für Mittelfranken 
vom 24.04.2024 

 
Nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache 
mit unserem zuständigen IHK-Gremium dürfen 
wir Ihnen mitteilen, dass seitens der IHK Nürn-
berg für Mittelfranken in ihrer Rolle als Vertreterin 
der gesamtwirtschaftlichen Interessen keine Ein-
wände jedoch Anregungen zur o.g. Planung be-
stehen. 
 
Durch die Anpassungen im Änderungsbereich 
zur Umwidmung des Teils der als „Sondergebiet 
Hotel“ festgesetzten Fläche in ein klassisches 
Gewerbegebiet sind derzeit keine Einwände aus 
wirtschaftlicher Sicht zu erwarten. Die Änderung 
kann zur Ansiedlung von kleinen und mittlerer 
Betriebe beitragen. Die Standortsicherung vor al-
lem für Bestandsunternehmen und damit die 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes ist ein wich-
tiges Ziel der IHK. Ausreichend verfügbare Ge-
werbefläche ist dabei eine Grundvoraussetzung, 
die durch diese Planung geschaffen werden 
kann. 
 
Potenzielle Zielkonflikte, insbesondere durch 
Lärmemissionen von ansiedelnden Betrieben 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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1. Änderung des Bebauungsplanes B43 „An der Nürnberger Straße“ mit Integriertem Grünordnungsplan  
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
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Nr. Antragsteller Anträge und Anregungen 
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Stellungnahme des Planers und  

der Verwaltung 

Stadtratsbeschluss Beschluss 

 

und der unmittelbar angrenzenden Wohnbebau-
ung sollten bereits bei der Planung berücksichtigt 
werden, und entsprechende Maßnahmen (wie 
bspw. ein begrünter Lärmschutzwall) eingeleitet 
werden. Ferner sollten lärmintensivere Nutzun-
gen in ausreichender Entfernung zum Wohnge-
biet angesiedelt werden, um einerseits die Stand-
ortsicherheit der Betriebe zu gewährleisten und 
dem Schutz des Wohnens entgegen zu kommen. 
 
Wir danken Ihnen für die Beteiligung am Verfah-
ren. Gerne stehen wir Ihnen weiterhin für wirt-
schaftsrelevante Fragen zur Verfügung. 
 

Immissionskonflikte wurden bereits bei der 
Aufstellung des Ur-Bebauungsplans be-
handelt und die Ergebnisse als Festsetzun-
gen in der Planung berücksichtigt. Diese 
Festsetzungen wurden in die Planände-
rung übernommen. Somit ist weiterhin von 
einer ausgewogenen Berücksichtigung 
des Immissionsschutzes auszugehen.,  
 
 
Aus der Stellungnahme ergibt sich keine 
Veranlassung. 

 
18. 

 
Polizeiinspektion 
Altdorf b. Nürnberg 
vom 29.04.2024 

 
Zunächst wird auf die bereits erfolgte polizeiliche 
Stellungnahme vom 03.06.2019, insbesondere 
auf die Hinweise zu der Anlage von Gewerbe-
grundstücken, verwiesen. 
 
Sollte auf Grund der aktuell geplanten Änderung 
ein relevantes Mehraufkommen des  
(Schwer-)Verkehrs anzunehmen sein, muss Ab-
klärung mit den zuständigen Behörden (Staatli-
ches Bauamt Nürnberg, Landratsamt Nürnberger 
Land) erfolgen, ob der Verkehrsknotenpunkt ent-
sprechende Verkehrsstärken auffangen kann. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und wie folgt behandelt: 
 
 
Auswirkungen auf die Verkehrsbelastun-
gen sind nach allgemeinem Verständnis 
aus der vorliegenden geringen Änderung 
nicht in relevantem Umfang zu erwarten. 
Eine konkrete Nachweisführung kann ggf. 
im Zuge der konkreten Vorhabenplanung 
im Zweifelsfall noch erfolgen 
 
Die vom Einwendungsgeber benannten 
Fachstellen wurden im Verfahren separat 
beteiligt und um eine eigene Stellung-
nahme gebeten.  
 
Aus der vorliegenden Stellungnahme 
ergibt sich somit keine weitere Veranlas-
sung. 

  

 
19. 

 
Bayerischer 
Bauernverband  
Geschäftsstelle Nürnberg 
Vom 15.04.2024 

 
Gegen vorgenanntes Vorhaben werden unserer-
seits keine Äußerungen vorgebracht. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Stellungnahme des Planers und  

der Verwaltung 

Stadtratsbeschluss Beschluss 

 

 
Seitens der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB keine Stellungnahmen abgegeben! 

 
Keine Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung haben abgegeben: 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Deutsche Telekom Technik 
Gemeinde Berg 
Gemeinde Burgthann 
Gemeinde Offenhausen 
Markt Lauterhofen 

Wir weisen rein vorsorglich darauf hin, dass si-
cherzustellen ist, dass während erforderlicher Er-
schließungsmaßnahmen und auch hinterher die 
Zufahrten zu den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Grundstücken uneingeschränkt möglich 
sein müssen. Gleiches gilt für Entwässerungsein-
richtungen (Drainagen, Vorfluter) und die Flur-
wege. 
 
Hinsichtlich einer Randbegrünung weisen wir auf 
die Bestimmungen gern. § 47 f Bayerisches 
AGBGB hin. 
 

Auswirkungen auf die Erschließung an-
grenzender landwirtschaftlicher Flächen 
sind während der Baumaßnahmen auf-
grund des bereits bestehenden Straßen-
netzes nicht zu erwarten. Gleiches gilt auf-
grund der bereits erstellten Erschließung 
auch für Drainagen, Vorfluter, Flurwege 
etc.  
 
Die Beachtung der Randabstände von Be-
pflanzungen gem. AG BGB obliegt den 
konkreten Vorhabenträgern.  
 
Es ergibt sich keine Veranlassung. 

 
20.  

 
Kreisheimatpfleger  
Archäologie Nürnberger 
Land 
Vom 17.04.2024 

 
Besten Dank für die Beteiligung an dem o.g. Ver-
fahren. 
 
Die Belange des Denkmalschutzes sind bereits 
in der Planung berücksichtigt. Für die Flächen 
des Planungsgebietes gilt der Denkmalvermu-
tungsfall gemäß Art. 7 Bay DSchG. Bodenein-
griffe jeglicher Art innerhalb des Planungsgebie-
tes bedürfen einer gesonderten, denkmalrechtli-
chen Erlaubnis gemäß Art. 7 Bay DSchG. 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich keine Veranlas-
sung. 
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Gemeinde Leinburg 
Gemeinde Schwarzenbruck 
Gemeinde Winkelhaid 
Kreisbrandrat Hr. Thiel 
Landratsamt Nürnberger Land Denkmalschutzbehörde 
Stadtwerke Altdorf  
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: SBA/0050/2024 
 

Federführung: Stadtbauamt Datum: 16.05.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Vollzug der Baugesetze; 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 "An der 
Nürnberger Straße" - Satzungsbeschluss 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Durch die eingegebenen Stellungnahmen ist nach Abwägung keine Änderung der Planung und 
damit verbunden keine erneute Auslegung erforderlich. Dadurch ist sog. Planreife eingetreten, 
sodass die Planung nach den Bestimmungen des BauGB fort- bzw. zu Ende zu führen ist. 
 
Nach Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der förmlichen 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird vorgeschlagen, die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 43 „An der Nürnberger Straße“ als Satzung zu beschließen. Der 
Bebauungsplan besteht aus einem Planblatt mit darauf bezeichneten Festsetzungen, 
Hinweisen und Verfahrensmerkmalen sowie der dazugehörenden Begründung. Ferner sind die 
Fachgutachten, soweit hierauf im Bebauungsplan verwiesen wird, Bestandteil der Satzung. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und beschließt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ in der Fassung vom 20.06.2024 unter 
Berücksichtigung der in der heutigen Sitzung gefassten Beschlüsse als Satzung. Der 
Bebauungsplan besteht aus einem Planblatt mit darauf bezeichneten Festsetzungen, 
Hinweisen und Verfahrensmerkmalen sowie der dazu gehörenden Begründung. Die Verwaltung 
wird ermächtigt, die abschließenden Verfahrensschritte durchzuführen. 
 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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                                            Verfahrensvermerke
                                 (beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB)

1.  Der Stadtrat der Stadt Altdorf hat in seiner Sitzung vom 29.02.2024 die Aufstellung der 1. Änderung des
     Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" beschlossen.

     Der Aufstellungsbeschluss wurde am 20.03.2024 ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung 
     erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
     § 2 Abs. 4 BauGB stattfindet.

2.  Zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße", in der Fassung vom
     29.02.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
     in der Zeit vom 28.03.2024 bis 03.05.2024 beteiligt.

3.  Der Entwurf der 1. Änderung des Bebaungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße", in der Fassung vom
     29.02.2024 wurde mit der Begründung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 
     BauGB gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.03.2024 bis 03.05.2024 öffentlich ausgelegt.

     Ort und Dauer der Auslegung wurden am 20.03.2024 durch ortsübliche Veröffentlichung amtlich bekannt 
     gemacht. In der Bekanntmachung erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren ohne Durchfüh-
     rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB stattfindet.

4.  Die Stadt Altdorf hat mit Beschluss des Stadtrates vom 20.06.2024 die 1. Änderung des Bebauungsplanes
     B43 "An der Nürnberger Straße", einschließlich Begründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung 
     vom 20.06.2024 als Satzung beschlossen.

     Altdorf b. Nürnberg, den .......... 2024                       ...............................................
           Martin Tabor
                 Erster Bürgermeister

5.  ausgefertigt

     Altdorf b. Nürnberg, den .......... 2024                                    ...............................................
          Martin Tabor

                Erster Bürgermeister

 

     Altdorf b. Nürnberg, den .......... 2024                                     ..............................................
                       Martin Tabor

    Erster Bürgermeister

      6.  Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße", wurde 
   am .......... 2024 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

           Die 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" mit Begründung, wird seit diesem          
   Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt Altdorf zu Jedermanns Einsicht bereit gehalten und 
   über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

           Die 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" mit Begründung und den weiteren 
           Anlagen ist damit in Kraft getreten.

   Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB
    wurde in der Bekanntmachnung hingewiesen.

Stadt Altdorf b. Nürnberg
Landkreis Nürnberger Land

Bebauungsplan B43

"An der Nürnberger Straße"
1. Änderung 

mit integriertem Grünordnungsplan

Übersichtslageplan M 1:25.000

Aufgestellt: 29.02.2024
zuletzt geändert am 
20.06.2024

       Dipl. Ing. Jörg Bierwagen
       Architekt und Stadtplaner 

INGENIEURBÜRO
CHRISTOFORI UND PARTNER
Vermessung Planung Bauleitung
Gewerbestraße 9, 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 - 95 711 0  Fax 09872 - 95 711 65
info@christofori.de

Kartengrundlage: Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2024

Koordinatenbezug: UTM-System
Höhenbezug: nach NHN (Status 170)

max. Anzahl der 
Vollgeschosse

Nutzungsschablone:

GE3
0,6max. zul. Grundflächenzahl (GRZ) z. B. 0,6

Art der Nutzung Gewerbegebiet i. S. d. § 8 BauNVO
mit Angabe des Teilbereiches, z. B. Teilbereich 3

max. zul. Geschoßflächenzahl (GRZ) z. B.1,8 1,8

FD bis 5°
SD bis 15°

GRZ
GFZ

GH 10,0

III

max.Gebäudehöhe

Dachform

3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

SD

Flachdach bei 5°FD

Satteldach bei 15°

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 
"An der Nürnberger Straße" in Altdorf b. Nürnberg
Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" in Altdorf mit 
integriertem Grünordnungsplan, in der Fassung vom 20.06.2024 sind als jeweils gesondert ausge-
führte Dokumente:

- das Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
- die Satzung mit textlichen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Hinweise durch textliche Erläuterung
Denkmäler:
Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet aktuell nicht bekannt.Aufgrund der Nähe zu bekannten 
Bodendenkmälern im Umfeld, können Bodendenkmäler aber nicht ausgeschlossen werden. Für die Flächen 
des Planungsgebietes gilt daher der Denkmalvermutungsfall gemäß Art. 7 BayDSchG. Bodeneingriffe jegli-
cher Art innerhalb des Planungsgebietes bedürfen einer gesonderten, denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß 
Art. 7 BayDSchG.

Beim Auffinden von Bodendenkmälern (u. a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall- oder
Kunstgegenstände etc.) sind unmittelbar gemäß der geltenden Meldepflicht das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, Tel. 0911/235 85-0 oder die zuständige Untere Denkmalschutzbe-
hörde im Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Tel. 09123/9500 zu
verständigen.

Altlasten:
Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im Planungsgebiet aktuell nicht bekannt. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass beim  Auftreten von altlastenverdächtigen oder schädlichen 
Bodenveränderungen und -verunreinigungen umgehend, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, die zuständigen 
Fachstellen am Landratsamt Nürnberger Land sowie das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu informieren 
sind und die weitere Vorgehensweise abzustimmen ist.

Festsetzungen durch Planzeichen:
(gem. Planzeichenverordnung - PlanZV) 

1.  Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiete i. S. d. § 8 BauNVO
mit Angabe des Teilbereiches, z. B. Teilbereich 3 GE3

2.  Maß der baulichen Nutzung

0,6 max. zulässige Grundflächenzahl
 (GRZ), z. B. 0,6

GH 10,00 m max. zulässige Gebäudehöhe
z. B 10,00 m

Zahl der max. zulässigen
Vollgeschosse: dreiIII

max. zulässige Geschoßflächenzahl
 (GRZ), z. B. 1,81,8 Hinweise durch Planzeichen

best. Bebauung

Verlauf Flurgrenzen 1322/2 Flurnummer

5.  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes B43

Bemaßung in Meter
3,00

Grenze des bestehenden Bebauungs-
plans B43 einschließlich aller bisher
erfolgten Änderungen 

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung, z. B. von Baugebieten

4.  Grünflächen

private Grünfläche

Lagesystem:

Höhensystem:

UTM32, ETRS89 / GRS80 - Ellipsoid Mittelmeermeridian 9° 
Streckenverzerrung beachten 
Höhe über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Status 170)

Koordinatensystem:

M 1:1000

Kartengrundlage (Flurkarte): Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2024

0 50

Meter

Änderungsbereich

Bebauungsplan B43 (Ur-Bebauungsplan Rechtsstand 09.10.2019) 
mit integriertem Grünordnungsplan

M 1:2500

LS Lärmschutz gem. textlichen
Festsetzungen

LS

LS
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Stand des Satzungsbeschlusses vom 20.06.2024  Seite 1 von 11 

Die 

S T A D T    A L T D O R F    B E I    N Ü R N B E R G 
 
erlässt aufgrund der §§ 1, 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023  
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 
  
i. V. m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) die zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist sowie 
 
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), das zuletzt durch 
Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und 
durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371) geändert worden ist und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), die zuletzt geän-
dert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, 
 
den 
 

 
Bebauungsplans B43 mit integriertem Grünordnungsplan 

„An der Nürnberger Straße“ 
 

1. Änderung 
(beschleunigtes Verfahren gem. § 13a Bau GB) 

 
als 
 

S A T Z U N G 
 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 

Für den im zeichnerischen Teil (Lageplan) dargestellten Geltungsbereich gilt der ausgearbeitete Plan, der 
zusammen mit den nachstehenden Vorschriften die 1. Änderung des Bebauungsplans B43 „An der Nürn-
berger Straße“ bildet. Der Geltungsbereich umfasst zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Bebauungsplans 
das Grundstück mit der Flur-Nr. 1321/8 und eine Teilfläche des Grundstücks mit der Flur-Nr. 1322/2, jeweils 
der Gemarkung Altdorf b. Nürnberg. 
 
Die städtebaulichen Festsetzungen des Bebauungsplans B43 „An der Nürnberger Straße“ werden durch 
die 1. Änderung des Bebauungsplans im zuvor benannten Geltungsbereich wie nachfolgend festgesetzt 
geändert:  
 
§ 2 – geänderte städtebauliche Festsetzungen  
 

2.1  Im Geltungsbereich der 1. Änderung wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet i. S. d. § 8 BauNVO 
festgesetzt.  

 
2.2  Die Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz werden im Geltungsbereich der 1. Änderung des 

Bebauungsplans wie folgt neu geregelt: 
 
 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 

angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Festsetzungen gelten in Richtung Wohngebiet im Osten und Nordosten. 

Bezeichnung Emissionskontingent  LEK in dB(A) 
[db(A)/m²] 

Tags 
(6.00 – 22.00 Uhr) 

Nachts 
(22.00 – 6.00 Uhr) 

GE 3 ≤ 55 ≤ 40 

GE 5 ≤ 54 ≤ 39 
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Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn 
der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet 
(Relevanzgrenze). 
 
Für schutzwürdige Nutzungen im Plangebiet (z.B. Büronutzungen, Arbeitsräume, Betriebsleiter-
wohnungen) ist der passive Schallschutz zum Schutz vor Verkehrsgeräuschgeräuschen gemäß 
DIN 4109:2018-01 sicherzustellen. Die baulichen Maßnahmen sind auf der Grundlage der DIN 
4109:2018-01 zu ermitteln. 
 
Abweichungen von vorstehenden Festsetzungen sind zulässig, soweit im Einzelfall nachgewiesen 
wird, dass unter Berücksichtigung anderer Gebäudegeometrien, Gebäudekonstruktionen bzw. der 
aktuellen Datenlage gleiche oder geringere Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immission-
sorten auftreten. 
 

2.3 Im Übrigen gelten die bestehenden Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans in Fassung des 
Rechtsstands vom 09.10.2019 uneingeschränkt fort und sind, soweit besondere Bezüge auf die 
Teilfläche GE 3 vorgenommen werden, vollumfänglich auch auf die neugebildete Teilfläche GE 5 
anzuwenden.  

 
§ 3 – Bestandteile des Bauungsplanes 
 

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 mit integriertem Grünordnungsplan  
„An der Nürnberger Straße“ in der Fassung vom 20.06.2024 sind als jeweils gesondert ausgefertigte Do-
kumente: 
 

− das Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen  

− Satzung mit textlichen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
Die Dokumente bilden bzgl. ihrer Rechtskraft eine Einheit.  
 
Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen (insb. DIN-Normen) und techni-
schen Baubestimmungen können zusammen mit dem Bebauungsplan in den Räumen des Rathauses der  
Stadt Altdorf b. Nürnberg, Röderstr. 10, 90518 Altdorf b. Nürnberg eingesehen werden und bei Bedarf 
erläutert werden.  
 
Hinweis: Die Öffnungszeiten des Rathauses können auf der Homepage der Stadt Altdorf b. Nürnberg (www.altdorf.de) eingesehen 
oder unter Tel. 09187 – 807 – 0 erfragt werden.  

 
§ 4 – Rechtskraft 
 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans B 43 „An der Nürnberger Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan 
i. S. d. § 30 BauGB in der Fassung von 20.06.2024 tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dem Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Frühere planungsrechtliche Festsetzungen, welche den hiermit geänderten Festsetzungen für den Gel-
tungsbereich der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ wi-
dersprechen, treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. Im Übrigen gelten die Festsetzungen des Urbebau-
ungsplans Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ fort.  
 
 
Aufgestellt: Heilsbronn, den 29.02.2024   Altdorf b. Nürnberg, den............................ 
Zuletzt geändert 20.06.2024   
   
   
   
   

Ingenieurbüro Christofori und Partner  Stadt Altdorf b. Nürnberg 
Dipl.-Ing. Jörg Bierwagen  Martin Tabor 
Architekt und Stadtplaner  Erster Bürgermeister 
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Fortbestehende textliche Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans B43 i. d. F. 09.10.2019: 

Geändert durch Ziff. 2.1 der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans B43 
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Geändert durch Ziff. 2.2 der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans B43 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0039/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 12.06.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Fortschreibung des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) 
Zukunftsregion Schwarzachtalplus 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Zukunft lässt sich am besten gemeinsam gestalten. Deshalb haben sich im Jahr 2014 die neun 
Kommunen Altdorf, Berg, Burgthann, Feucht, Leinburg, Postbauer-Heng, Pyrbaum, 
Schwarzenbruck und Winkelhaid als Allianz „Zukunftsregion Schwarzachtalplus“ 
zusammengeschlossen und ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept erstellt, bekannt 
unter dem Schlagwort „ILEK“. 

Die Kommunale Allianz möchte einen Beitrag zur Schaffung einer regionalen Identität leisten 
und die Lebenswelt der Bürger nachhaltig verbessern sowie die Region auf zukünftig zu 
erwartende Veränderungen vorbereiten. 

Der interkommunale Dialog wird immer wichtiger. Über den eigenen Tellerrand hinauszublicken 
und mit den Nachbargemeinden eine Gemeinschaft zu bilden, ist ein erklärtes Ziel von 
„Schwarzachtalplus“. So können die mittelfränkischen und oberpfälzischen Gemeinden 
gemeinsam zum Beispiel als Region für Tagestourismus glänzen und sich im benachbarten 
Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen positionieren. 

Zudem gilt es, unsere Infrastruktureinrichtungen zu erhalten und die Versorgung des ländlichen 
Raums zu sichern. Auch der demografische Wandel bringt neue Handlungszwänge in den 
verschiedensten Bereichen mit sich, die man in Zusammenarbeit besser bewältigen kann als 
jeder für sich alleine. Ein weiteres Thema ist die Energiewende. Es gibt viele Ansatzpunkte, um 
den ländlichen Raum in konstruktiver Zusammenarbeit zu stärken. 

Die finanziellen Mittel bei Kommunen und potentiellen Fördergebern werden bekanntermaßen 
immer knapper. Im interkommunalen Abstimmungsprozess kann eruiert werden, wie die 
wenigen Mittel möglichst effektiv und nachhaltig eingesetzt werden können. 

Die Regional- und Gemeindeentwicklung steht in Deutschland vor großen Herausforderungen, 
die Auswirkungen auf alle Themenfelder der künftigen Entwicklung haben. Der demografische 
Wandel verändert bspw. Umfang und Art der Wohnungsnachfrage und des 
Infrastrukturangebots, die Mobilitätswende verschärft die Frage nach alternativen, attraktiven 
und demografiefesten Angeboten auch in kleineren Gemeinden. Aber auch Fragen des Umwelt- 
und Klimaschutzes und der Digitalisierung erfordern das Denken in vorausschauenden 
Lösungen.  

Diesen Herausforderungen hat sich die ILE Zukunftsregion Schwarzachtalplus in den letzten 
Jahren auf interkommunaler Ebene gestellt und möchte die erfolgreiche Zusammenarbeit auch 
in den kommenden Jahren fortsetzen. Hierfür wurde das Integrierte Ländliche 
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Entwicklungskonzept aktuell fortgeschrieben.  

Nähere Informationen hierzu werden in der Sitzung gegeben. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: FV/0013/2024 
 

Federführung: Finanzverwaltung Datum: 06.06.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Genehmigter Zuschussantrag vom Obst- und Gartenbauverein 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Der Obst- und Gartenbauverein möchte einen Sanierungszuschuss 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: FV/0014/2024 
 

Federführung: Finanzverwaltung Datum: 12.06.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 20.06.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Kapitaleinlage bei der Versorgungsgesellschaft Altdorf mbH 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Die Versorgungsgesellschaft Altdorf mbH ist mit 100% im Eigentum der Stadt Altdorf. 
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